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Daraus ergebenaioh folgende konkrete Porderungen ~die 
Novellierung des Hooh.ohulgeaetzeel 

a) Die Hoohsohulen .assen das Reoht zur SelbstTerwaltung 
~ Rahaen der ~esetzliohen Bestt.mungen uneingesohrKnkt 
behalten. Das betrifft inebesondera dia Gestaltung von Por
sohung und Lehre.Daroh den Entwurf der Landeare~ierung sind 
die E1n&riffaaögliohkeiten das Kultuaainieteriuaa über alle 
KaSen ausgeweitet worden. Die Reohta-, Paoh- und Saohaufsioht 
wird durch Gensralklauseln (Zuetimmungsptlicht)verstärkt. 
b) In den Tm. Gesetz vorgesehenen Studienreformk~i9sionen 
mQesen die Vertreter der Hochsohulen gegenüber den staatlichen 
Xi tgl1edern die IIehrheit stellen. Die Bllechickung der Studien
reformka.aission darf den Hochsohulen nicht zugunsten dee 
Ku.l tulllllinisteriUllll antzogen werden. Der 1lII Gesetz auftretende 
Begriff des "saohTeretändigen Mitglieds" darf auf keinen Pel] 
ztUI Auseohlna der Studenten al8 der KOIUIhsion führen. In be
ratender Punktion sollen in die Studianreformkommissionen 
Repräsentanten .pllziell betroffener Gruppen (Arbeitgeber, Ge
werk.ohaften, Berufegenosaenschaften) hinzugezogen werden. 
0) Di. 1lII Gesetz Torgesehene Mitbestimmungsregelung siohert 
den Hoohsohullehrern eine nicht näher definierte Mehrhsit. So
mit wird der willkürlichen Paritätenfestlegung TUr und Tor 

~eöffnet. Eins Zweidrittelmehrheit der HOChSChullehrer gemäS 
~en WUnsohan der Ordinarien ist dabei nicht ausgesohlossen. 

Demgegenüber fordert die III/SLR, daS Z1Udndest das satzunge
gebende Orß$n der HochsohulselbstTerwaltung sich paritätisch 
aus den drsi Gruppen (Hochschullehrer, Bedienstete, Studenten) 
zus9.llJllana etzt. 
Ein starrer ParitKtenschlüssel für alle anderen Gremien ist 
nicht sinnvoll, wobei gesetzlioh sicherzustellen ist, daS kei
ne der angesprochenen Gruppen in einem Gremium die absolute 
Mehrheit erhält. Die Studierenden mUssen in allen Gr9lllien mit 
Stimmreoht vertreten sein. 
Die Rsde von saohgereohter Mitwirkung wird EIlr Faroe, wenn man 
einereeits den Kompetenzkatalog des Großen Senats beschneidet, 
anderereeits in soloh wichtigen Fragen, wie z.B. der Berufung 
( § 15 b ) die Studenten von der Mitbestimmung ausgeschlossen 
sind. Besonders zu kritisieren ist in diesem Zus .... enhang die 
BerufungskOllmission ( 6 I 1 I 1 ), wobei den Studenten und 
Assistenten lediglich eine beratende Stimme zugebilligt wird. 
d) Die Regelung des Novellierungsentwllrfs, sämtliche wahlen 
zu den Gremien der Universität,einsohlieBlich der vertaaten 
Studentenschaft, als Briefwahl unter Berüoksichtigung der 
Verhältniswahl durchzuführen, wird von der III/SLH im Interesse 
einer hohen wahlbeteiligung und einer angemessenen Repräsen
tation der WUhlerschaft begrUBt. 

:(te) lJlII eine Ballung in einz"lnen Päohern und dam! t den "nUll."rus 
olausus" zu magehen, IlIUS durch ein" intanaive Studienberatung 
vor und während des Studiu:as dem Studenten geholfen werden, 
sein Studium in cptimaler ."ise zu bewlll tigen. Ee ist dazu 
ebantells notwendig, für die einzelnen Studiengänge klare 
Berufsbilder ZU erstellen und das StudiUll. auf d1es" abzustiJllmen. 
Dieser ~otwendigkeit wird die Landesregierung gerecht, inde. 
sie studienberatung Tor und während du Studiums durch die 
Univereitäten in Zusammen~beit mit den zuständigen Stellen 
gesetzliCh regelt. 
f) Das 1111 Gegenaatll ZUIIl bisheri~en Gesstz "griffiger" gemachte 
Hau.... und Ordnungsreoht wird auoh in der Zukunft nioht das ge
eignet" ~ttel sein, di" Universitäten Ton Störern zu befreien. 
Einersei te öffnet das pausobBle Hausrecht ein"s j"den AIIIts
trägers d"r Willkür Tür und 'ror, anderereei ts bedart die Hoch
schule keiner speziellen Stratvertolguhg gegenÜber ihren Xit
gliedern. Die Iforaen, die die Gesetze vorsehen, mUssen auch 
für die Hochschulen eingreifen. Aue diesem Grunde ist ein der
artiges Ordnungsrecht abzulehnen. 
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